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OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Verfahren

betreffend die Haft zur Sicherung der Abschiebung des ...............

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der 4. Zivilkammer des Landgerichts Kleve vom 16. Juli 2004 unter Mitwirkung ..................... am 21. September 2004

b e s c h l o s s e n:

Das auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Vollzugs der von der Kammer bestätigten Haftanordnung des Amtsgerichts Geldern vom 28. Juni 2004 über den 31. Juli 2004 hinaus sowie auf Kostenerstattung gerichtete Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Der Betroffene ist ..........ischer Staatsangehöriger. Er hatte in Norwegen um Asyl nachgesucht; sein Antrag war am 2. Juni 2004 abgelehnt worden. Am 27. Juni 2004 wurde der Betroffene aus den Niederlanden kommend als Fahrgast eines dänischen Reisebusses       überprüft; ausweislich des Tickets befand er sich auf der Reise von Paris nach Oslo. Da er gültige Grenzübertrittspapiere nicht vorweisen konnte, wurde er wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen ausländerrechtliche Vorschriften vorläufig festgenommen.

Auf das Gesuch des Antragstellers hat das Amtsgericht nach Anhörung des Betroffenen am 28. Juni 2004 Sicherungshaft (Zurückschiebungshaft) längstens bis zum 28. September 2004 mit sofortiger Wirksamkeit angeordnet. 

Hiergegen hat der Betroffene sofortige Beschwerde eingelegt und beantragt, 

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

2. ihn, den Betroffenen, sofort freizulassen,

3. seine zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen dem Antragsteller aufzuerlegen.

Das Landgericht hat am 16. Juli 2004 das Rechtsmittel zurückgewiesen. 

Der Betroffene hat gegen den landgerichtlichen Beschluss sofortige weitere Beschwerde eingelegt. 

Er hat zunächst beantragt, nach seinen früheren Anträgen zu erkennen. 

Nachdem er am 31. August 2004 auf dem Luftwege das Bundesgebiet Richtung Oslo verlassen hat, beantragt der Betroffene nunmehr,

1. festzustellen, dass der Vollzug der Abschiebungshaft über den 31. Juli 2004 hinaus rechtswidrig war,

2. seine, des Betroffenen, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen dem Antragsteller aufzuerlegen.

Er trägt vor, nach dem Schengener Abkommen würden in den europäischen Nachbarländern Betroffene, die in einen Vertragsstaat zurückgeschoben werden sollen, entweder gar nicht oder nur kurzfristig vor der Rückschiebung in Haft genommen. Die in der Bundesrepublik vollzogene Praxis verstoße gegen europäisches Recht und sei unverhältnismäßig. 

Der Antragsteller tritt dem entgegen. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt bezug genommen.

II.

1.

Die sofortige weitere Beschwerde ist zulässig. Zwar ist der Betroffene am 31. August 2004 aus der Haft entlassen worden und hat auf dem Luftwege das Bundesgebiet Richtung Oslo verlassen, so dass die Maßnahme erledigt ist. Er hat jedoch ein über die bloße Kostenerstattung hinausgehendes Rehabilitierungsinteresse, welches sich mit der nunmehr von ihm begehrten (nachträglichen) Feststellung der Rechtswidrigkeit des Haftanordnungsbeschlusses verwirklicht. Für einen solchen Feststellungsantrag ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5.12.2001 (vgl. InfAuslR 2002, 132 ff.) ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben. 

2.

Das Rechtsmittel hat bleibt indes in der Sache ohne Erfolg, denn der angefochtene Beschluss beruht nicht auf einer Rechtsverletzung.

a)

Das Landgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, die Voraussetzungen der Zurückschiebungshaft seien gegeben. Der Betroffene sei gemäß 61 Abs. 1 Satz 1, 58 Abs. 1 AuslG vollziehbar zur Ausreise verpflichtet, da er unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sei. Er besitze weder die erforderliche Aufenthaltsgenehmigung noch den erforderlichen Pass. Die Zurückschiebung könne und habe gemäß Art. 16 und 20 der VO (EG) 343/2003 nach Norwegen zu erfolgen, wo zuletzt ein Asylverfahren des Betroffenen durchgeführt worden sei. Die Anordnung der Zurückschiebungshaft sei nach §§ 61 Abs. 3, 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AuslG gerechtfertigt, weil der begründete Verdacht bestehe, dass sich der Betroffene  der Zurückschiebung entziehen wolle.  Die angeordnete Haftdauer bis längstens zum 28. September 2004 sei verhältnismäßig.

b)

Diese Ausführungen halten der dem Senat obliegenden rechtlichen Überprüfung stand. 

Das Landgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Haftanordnung gemäß § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AuslG zunächst erfüllt waren. Dies wird von dem Betroffenen nicht in Frage gestellt. Auch die angeordnete Haftdauer hat die Kammer rechtlich einwandfrei nicht für unverhältnismäßig gehalten. Abweichendes ergibt sich - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - nicht aus der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 (Amtsblatt L 50/1 der Europäischen Union vom 25.2.2003, Stand: 24.06.03) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 02. September 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist.

Gemäß Artikel 4 des Übereinkommens vom 19. Januar 2001 zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Kriterien und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in … Norwegen gestellten Asylantrags findet diese Verordnung gleichzeitig Anwendung in den Mitgliedstaaten einerseits und ... Norwegen andererseits. Demzufolge umfasst der Begriff "Mitgliedstaaten" in dieser Verordnung auch … Norwegen (Ziffer 8 Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003).

Artikel 18 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 bestimmt, dass der ersuchte Mitgliedstaat die erforderlichen Überprüfungen vornimmt und über das Gesuch um Aufnahme eines Antragstellers innerhalb von zwei Monaten, nachdem er mit dem Gesuch befasst wurde, entscheidet. Der Betroffene befand sich seit dem 28. Juni 2004 in Haft. Ab 13. Juli 2004 waren die norwegischen Behörden auf das zuvor an sie gerichtete Ersuchen des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge mit dem Gesuch befasst. Am 19. August 2004 erfolgte die Mitteilung über die Bestätigung der Übernahme durch die norwegischen Behörden vom 17. August 2004 an das Bundesgrenzschutzamt Kleve und am 31. August 2004 die Haftentlassung und Überstellung des Betroffenen auf dem Luftwege nach Norwegen. Hiernach kann nicht festgestellt werden, dass der ersuchte Mitgliedsstaat die Frist nicht eingehalten hat. Die unterbliebene oder nicht fristgerechte Mitteilung hätte - so zutreffend der Antragsteller - ohnehin nicht zur Folge, dass die Haft nunmehr als rechtswidrig anzusehen wäre, sondern führte lediglich dazu, dass davon auszugehen ist, dass dem Aufnahmegesuch stattgegeben wird, was die Verpflichtung nach sich zieht, die Person aufzunehmen und angemessene Vorkehrungen für die Ankunft zu treffen (Art. 18 Abs. 7 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003). Auch besteht kein Anhalt für eine den deutschen Behörden anzulastende zögerliche Bearbeitung der Angelegenheit.

Bei dieser Sachlage kann nicht festgestellt werden, dass die mit dem angefochtenen Beschluss der Kammer vom 16. Juli 2004 aufrecht erhaltene Haftanordnung - über den 31. Juli 2004 hinaus - rechtswidrig war und ist für eine diesbezügliche Feststellung und die beantragte Auslagenentscheidung kein Raum. 

Diesseits in das Internet eingestellt am 12.12.2004.
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